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#ST# Bundesbeschluss
über

die Gewährleistung der geänderten Verfassung
des Kantons St. Gallen

(Vom 24. März 1960)

, .Die Bundesversammlung
der Schweizerischen E idgenossenscha f t ,

gestützt auf Artikel 6 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 5. Januar I9601),
in Erwägung, dass die vorliegende Verfassungsänderung der Bundes-

verfassung nicht zuwiderläuft,

beschl iess t :

Art. l ' .;

Der "an der Volksabstimmung vom 29.November 1959 angenommenen
Änderung von Artikel 93 der Verfassung des Kantons St. Gallen wird die
Gewährleistung des Bundes erteilt. ,

Art. 2 :

Der Bundesrat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat, , • : .

Bern, den 11. März 1960.

Der Präsident : G. Despland
Der Protokollführer : P. Weber

x) BEI I960, I, 186.
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Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 24.März 1960. l

Der Präsident : Gaston Clottu
Der Protokollführer : Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesra t beschliesst :

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 24. März 1960.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler :
Ch. Oser
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